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(Final Terms) 
 
 
 
 
 

0.650 % Pfandbriefanleihe 2018 – 2033 Serie 500 

 

begeben unter dem Emissionsprogramm 2017 / 2018 

 

der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 

 

1. Rechtsgrundlage / Festübernahme 

Gemäss Beschluss der Direktion vom 23. Januar 2018 nimmt die Pfandbriefzentrale der schweizeri-

schen Kantonalbanken AG unter Leitung der Zürcher Kantonalbank eine Anleihe auf. Die Mit-

gliedbanken haben die Anleihe fest übernommen und zu Marktpreisen öffentlich zur Zeichnung 

aufgelegt. 

 

2. Gesamtbetrag / Aufstockungsmöglichkeit 

Die Pfandbriefe werden in einem Betrag von anfänglich CHF 222 000 000 ausgegeben. Die Pfand-

briefzentrale behält sich das Recht vor, den Anleihebetrag jederzeit ohne Zustimmung der Anlei-

hegläubiger durch Ausgabe von weiteren, mit diesen fungiblen (bezüglich Anleihebedingungen, 

Valor, Restlaufzeit und Zinssatz identischen) Pfandbriefen zu erhöhen. 

 

3. Nettoerlös 

Der Nettoerlös der Anleihe von CHF 222 333 000 ist zur teilweisen Rückzahlung der per 9. Februar 

2018 fälligen 2 % Anleihe Serie 399 über CHF 762 000 000 und der per 15. Februar 2018 fälligen 

3 % Anleihe Serie 386 über CHF 435 000 000 und zur Beschaffung von weiteren Mitteln für die 

Gewährung von Darlehen an die Mitgliedbanken bestimmt. 

 

4. Zinssatz / Zinstermin 

Die Pfandbriefe sind vom 15. Februar 2018 an zum Satze von 0.650 % im Jahr verzinslich. Die 

jährliche Zinszahlung erfolgt am 15. Februar, erstmals am 15. Februar 2019. Die Zinsberechnung 

basiert auf dem Nennwert und erfolgt auf der Basis eines Kalenderjahres von 360 Tagen zu 12 

Monaten von je 30 Tagen.  

 

5. Emissionspreis 

100.285 % 

 

6. Liberierung 

15. Februar 2018 

 

7. Rückzahlung 

Die Anleihe wird am 15. Februar 2033 ohne besondere Kündigung zum Nennwert zurückbezahlt. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

8. Kotierung 

Die Kotierung der Pfandbriefe wird an der SIX Swiss Exchange durch die Zürcher Kantonalbank 

beantragt. 

 

9. Valor / ISIN 

37 347 642 / CH0373476420 

 

10. Wesentliche Veränderungen seit dem letzten Jahresabschluss / Negativbestätigung 

Seit dem letzten Finanzbericht gemäss Anhang zum Emissionsprogramm 2017 / 2018 haben sich  

keine wesentlichen Veränderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben. 

 

11. Verantwortung für den Emissions- und Kotierungsprospekt 

Die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG übernimmt die Verantwortung für  

den Inhalt dieses Prospektes und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben richtig und keine wesent-

lichen Umstände ausgelassen worden sind. 

 

Das Emissionsprogramm 2017 / 2018 und das Konditionenblatt (Final Terms) bilden zusammen 

den vollständigen Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Ziff. 2 des Zusatzreglements für 

die Kotierung von Anleihen sowie den vollständigen Emissionsprospekt gemäss Art. 1156 des Ob-

ligationenrechts. 

 

12. Datum dieses Konditionenblatts (Final Terms) 

24. Januar 2018 

 

 

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 

 

 

 

Esther Kälin Michael Benn 

Mitglied des Kaders Vizedirektor 

 


